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8 65 StPO Definitionen

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

§ 65.
Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. 1.,0pfer”

1. a.jede Person, die durch eine vorsatzlich begangene Straftat Gewalt oder gefahrlicher Drohung ausgesetzt,
in ihrer sexuellen Integritat und Selbstbestimmung beeintrachtigt oder deren persénliche Abhangigkeit
durch eine solche Straftat ausgenutzt worden sein kénnte,

2. b.der Ehegatte, der eingetragene Partner, der Lebensgefahrte, die Verwandten in gerader Linie, der Bruder
oder die Schwester und sonstige Unterhaltsberechtigte einer Person, deren Tod durch eine Straftat
herbeigefihrt worden sein kdnnte, oder andere Angehdrige, die Zeugen der Tat waren,

3. c.jede andere Person, die durch eine Straftat einen Schaden erlitten haben oder sonst in ihren strafrechtlich
geschutzten Rechtsgltern beeintrachtigt worden sein kdnnte,

2. 2.,Privatbeteiligter” jedes Opfer, das erklart, sich am Verfahren zu beteiligen, um Ersatz fir den erlittenen
Schaden oder die erlittene Beeintrachtigung zu begehren,

3. 3.,Privatanklager” jede Person, die eine Anklage oder einen anderen Antrag auf Einleitung des Hauptverfahrens
wegen einer nicht von Amts wegen zu verfolgenden Straftat bei Gericht einbringt (8 71),

4. 4. Subsidiaranklager” jeder Privatbeteiligte, der eine von der Staatsanwaltschaft zurtickgezogene Anklage aufrecht
halt.

In Kraft seit 01.06.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/65
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/71
file:///

	§ 65 StPO Definitionen
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


